
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/5/25 99/07/0003
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.2000

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VStG §5 Abs1;

WRG 1959 §137 Abs3 litg;

WRG 1959 §32 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 94/07/0091 E 23. Mai 1995 RS 3

Stammrechtssatz

Als Täter iSd § 137 Abs 3 lit g WRG 1959 kommt jede Person in Betracht, welche eine Einwirkung auf ein Gewässer ohne

die erforderliche wasserrechtliche Bewilligung oder entgegen einer solchen vernimmt oder durch andere Personen

vornehmen läßt (Hinweis E 18.1.1994, 90/07/0065).

Schlagworte

Verantwortung für Handeln anderer Personen Besondere Rechtsgebiete Diverses
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